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 Veröffentlicht am 06.05.1994

Norm

AO §20 d

Rechtssatz

Die Grundlage des Schadenersatzanspruches ist nicht ein rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten des

Ersatzpflichtigen, sondern dessen von der Rechtsordnung gestatteter Eingriff in fremde Rechte für eigene Zwecke.
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